
 

Ansuchen um Auszahlung des Bücherschecks 2020/2021 
für den Ankauf von Büchern und didaktischem Material 

 
 

Der/die unterfertigte Schüler/in ____________________________________________ (Angabe eines Erziehungsbe-

rechtigten ____________________________________________), geb. am ____________ in __________________, 

welche/r im Schuljahr 2020/21 die ___________________ Klasse besucht,  

 
sucht um die Auszahlung des Bücherschecks in Höhe von __________________  € (Angabe der Summe der Belege) an.  
 
 

Die Rückerstattung der getätigten Ausgaben erfolgt bis zu einem Höchstbetrag von 150,00 €! 
 
 
Dazu bedarf es der Mitteilung der Daten des Bankkontos eines Erziehungsberechtigten oder des/r volljährigen 
Schülers/in: 
 
______________________________________________________  _________________________________________ 
Bankkontoinhaber/in         Straße 
________________  _____________________________  _________________________________________________ 
PLZ     Ort     Steuernummer 
________________________________________________________________________________________________ 
Bankbezeichnung und Sitz des Bankinstitutes 
 
IBAN 
 

      
NB: Name Kontoinhaber/in und Begünstigte/r müssen übereinstimmen. 
 
 
 

 
 
 
 

Belege, welche dem Ansuchen beizulegen sind: 
 
1. Rechnung mit Beschreibung der gekauften Bücher bzw. des didaktischen Materials, dem Preis sowie Name des 

Schülers oder Angabe seiner Steuernummer; 
 
ODER/UND 
 
2. Steuerbeleg (Kassenbeleg) der gekauften Bücher bzw. des didaktischen Materials mit dem betreffenden Preis, mit 

händischer Ergänzung des Namens des Schülers und des Titels des Buches; 
 
ODER/UND 
 
3. Quittung/Zahlungsbestätigung des Verkäufers für den Kauf von gebrauchten Lernunterlagen (siehe Anlage). 
 
 

EINREICHETERMIN DES ANSUCHENS: 16. OKTOBER 2020 IM SEKRETARIAT 1 
 

 
 

         

________________________  ________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

oder des/r volljährigen Schülers/in 
 
Datenschutzbestimmungen gemäß Artikel 13 des Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196: Rechtsinhaber der Daten ist die Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und 
Kommunikation JULIUS UND GILBERT DURST Brixen. Die angegebenen Daten werden von der Landesverwaltung, auch in elektronischer Form, für die Abwicklung des 
gegenständlichen Auftrages im Sinne des Artikels 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, und des Dekrets des Landeshauptmanns vom 
31. Mai 1995, Nr. 25, in geltender Fassung, verarbeitet. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Schuldirektor Dr. Simon Raffeiner. Die Daten müssen bereitgestellt 
werden, um die mit der Anforderung der Daten (Auszahlung des Bücherschecks) zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der 
erforderlichen Daten kann der Auftrag nicht erteilt werden. Die Betroffenen erhalten auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legislativdekrets Nr. 196/2003 Zugang zu ihren 
Daten, Auszüge und Auskunft darüber und können deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, 
verlangen. 


